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"Palliative Care" 
Interdisziplinäre Weiterbildung 
 
 
Zielgruppen 
Ärzte, Ärztinnen, diplomiertes Gesundheits– und Krankenpflegepersonal, medizinisch-
technisches Personal, Seelsorger/innen, Psychotherapeut/innen, Sozial- und 
Lebensberater/innen 
 

Ziele 
Zusammenwirken im multiprofessionellen Team 
Reflexion der medizinischen, pflegerischen, psychologischen, sozialen und 
spirituellen Aspekte der Begleitung von unheilbar Kranken 
Verbesserung der Lebensqualität für sterbende Menschen, deren  
Angehörige und professionellen Bezugspersonen 
Informationen über medizinische Aspekte, insbesondere Schmerz- und Tumortherapie und 
deren Einsatz in der ambulanten und stationären Praxis 
 

Rahmenlehrplan  
Psychosoziale, spirituelle, kulturelle, ethische, rechtliche Aspekte 
von Krankheit, Sterben, Tod und Trauer 
Aspekte der palliativen Geriatrie 
Medizinisch-pflegerische Aspekte von Palliative-Care 
Organisatorische Aspekte, wie interprofessionelle Teamarbeit, 
Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle 
Reflexion persönlicher Erfahrungen in der Begleitung schwerstkranker Menschen  
Psychohygiene  
 

Abschluss 
Die Erfahrungen der Weiterbildung sollen im Rahmen einer Projektarbeit im Praxisfeld  
umgesetzt, dokumentiert und zum Abschluss der Weiterbildung präsentiert werden. 
 

Dauer der Weiterbildung 
Die Weiterbildung ist berufsbegleitend und umfasst mindestens 288 Stunden: 
- 208 Theoriestunden 
- 80 Stunden Praktikum in einer Palliativeinrichtung im In- oder Ausland 
 

Beginn 
08.02.2011 
 

Zugangsvoraussetzung 
Berufsbefähigungsnachweise, Diplome, Abschlusszeugnisse 
 

Gesetzliche Grundlagen  
Gesundheits- und Krankenpflegegesetz § 64  
 

Berufsbezeichnung 
Die erfolgreiche Absolvierung der Weiterbildung berechtigt zur Führung einer 
Zusatzbezeichnung.  
 
 

Nähere Informationen über Struktur, Aufbau und Inhalte sowie Termine erhalten Sie auf 
Anfrage direkt an der Akademie für Gesundheitsberufe. 


